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Stadt Zeitz 
 
VIII/STR/65/0257/25 
Beschlussvorlage Stadt Zeitz 
öffentlich 

 
 
Fortführung KoMoNa 
verantwortlicher Fachbereich: 

Fachbereich Technisches Zeitz 
Datum 

02.07.2025 
Verfasser: 

Fachbereich Technisches Zeitz 
 

 
Beratungsfolge 
Ö / N Datum Gremium Zuständigkeit 

Ö 19.08.2025 Finanz-, Digitalisierungs- und 
Rechnungsprüfungsausschuss Vorberatung 

Ö 21.08.2025 Haupt-, Wirtschafts- und Strukturwandelausschuss Vorberatung 
Ö 28.08.2025 Stadtrat Zeitz Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat der Stadt Zeitz beauftragt 
 
den Oberbürgermeister, die bereits bewilligten Mittel für die Fortführung des KoMoNa 
Programms (Transformation zur Nachhaltigkeit der Stadtlandschaft Zeitz ZeNaTra) i. H. v. 
1.100.176,15 € (zzgl. Eigenmittel i.H. v. 126.616 €) für die Projektjahre 2025 bis 2027 aufgrund 
der derzeitig nicht aufzubringenden Eigenmittel an den Fördermittelgeber zurückzugeben, und 
damit das Projekt nicht weiter umzusetzen. 
 
 
Sachverhalt 

 

Gesetzliche Grundlage:   
bereits gefasste Beschlüsse:   VII/STR/65/1056/24 

Die Stadt Zeitz hat bis zum 30.11.2024 das KoMoNa Nachhaltigkeitsmanagement in einer 
ersten Bewilligung durch die Z U G durchgeführt. Hauptinhalt war die Entwicklung von 
möglichen Umsetzungsprojekten in der Stadt Zeitz sowie die Sensibilisierung der 
Stadtbewohner für das Thema. 

Mit Beschluss des Stadtrates vom 13.06.2024 wurde das Nachhaltigkeitsmanagement 
angenommen und die Fortführung des Projekts beschlossen. Der Fachbereich Technisches 
Zeitz hatte einen Fortführungsantrag gestellt, der bereits im September 2024 durch die Z U G 
bewilligt und durch die damalige Umweltministerin feierlich in Zeitz übergeben wurde. Die 
bewilligte Fördersumme lag bei 1.165.323,48 Euro. 

Durch Bauverzögerungen im Erstprojekt zog sich der Abschluss der Maßnahme bis Ende 
November 2024 hin. Im Rahmen der Projektevaluation zum Projektende wurde festgestellt, dass 
trotz externer Unterstützung das Projekt intensiv personelle Ressourcen aus dem Bereich 
öffentliches Grün gebunden hat. Mit dieser Erkenntnis wurde im Januar der Kontakt zum 
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Fördermittelgeber für das Folgeprojekt gesucht. Hauptthema war die Möglichkeit der 
projektbezogenen Personaleinstellung anstatt der externen Vergabe der Aufgaben.  

Mit Bescheid vom 5. Juni 2025 hat die Z U G der Stadt Zeitz schriftlich die Fördermittelzusage 
zum Fortführungsprojekt (siehe Anlage) zukommen lassen, in der eine Personalstelle innerhalb 
der Stadt Zeitz für den Projektzeitraum gefördert wird. Durch den Verzicht auf eine externe 
Vergabe konnte die Fördersumme um 65.642,02 € gesenkt werden, was auch eine Reduktion 
der Eigenmittel bedeutet.  

Inhalt des Projektes ist die Umsetzung folgender im ersten Bewilligungszeitraum priorisierter 
Maßnahmen: 

- „Tiny Forest“ (zu Deutsch: Miniwäldchen) am Schützenplatz und Kalktor  
- Anlegen von 4 PikoParks (zu Deutsch: Kleine Parks) Neumarkt, Freiheit, Zeitz-Ost und 

Völkerfreundschaft 
- Dauerhafte Gestaltung des Gassengang 
- Gesundheitsthemenweg (Naturnaher Wanderweg rund um Zeitz, Themenpfad mit 10 – 

12 Stationen) 
- Nachhaltigkeitsmanagement (Veranstaltungen planen und durchführen z.B. Erntefest) 
- Umweltbildung 
- Öffentlichkeitsarbeit 

Auf Grund der haushaltlosen Zeit der Stadt Zeitz ist der Stadtrat angehalten einen 
entsprechenden Beschluss zur Fortführung des neuen Projektes zu treffen. Dies betrifft sowohl 
den Stellenplan mit der Schaffung der projektbezogenen Stelle des Nachhaltigkeitsmanagers 
(m, w, d) und der Bereitstellung der Eigenmittel in Höhe von 122.241,79 € bis voraussichtlich 
Ende 2027. 

Kassenmäßige Bereitstellung: 
2025 – 266.439,00 € Zuwendung + 30.560 € Eigenmittel  
2026 – 370.743,48 € Zuwendung + 41.196 € Eigenmittel 
2027 – 462.993,67 € Zuwendung + 50.486 € Eigenmittel 
 
Diese Eigenmittel können derzeit nicht durch die Investionspauschale gedeckt werden, da diese 
bereits mit Anschaffungen und begonnenen Investitionsmaßnahmen vollständig gebunden ist. 
Zudem handelt es sich um ein Projekt aus dem freiwilligen Bereich und weder wurden im HH 
2024 noch für die zukünftigen Finanzplanjahre Mittel dafür zur Verfügung gestellt. Damit kann 
die Maßnahme trotz Bescheid nach § 104 KVG LSA nicht begonnen werden. Die Möglichkeit 
einer Kreditaufnahme (die durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden müsste) ist 
nachrangig zu betrachten, da derzeitig andere Ausgaben (u. a. investive Zuschüsse für 
Gemeinschaftsbaumaßnahmen) damit zu finanzieren wären. Die entstehenden Folgekosten 
nach der noch nicht aktualisierten Mittelanmeldung, die evtl. entstehende nichtförderfähige 
Mehrkosten sowie die nicht finanzierten Eigenanteile entsprechen nicht den Vorgaben für eine 
Kommune in der Haushaltskonsolidierung. 
 
Durch den Projektabbruch wird das Förderziel des Ursprungsprojekts nicht gefährdet. 
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 x Ja   Nein  

Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung:   

  Ja   Nein  
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Produkt:  

Sachkonto:  

  

Bemerkung:  
  

  

Entspricht nachfolgenden Vorgaben 

  Ja Nein nicht einschlägig 

ISEK      x 

Leitbild      x 

Haushaltskonsolidierungskonzept  x     

  
 
Anlage/n 
1 67KMN105_250612_Gesamtfinanzierungsplan (öffentlich) 

2 67KMN105_250605_Änderungsbescheid_Kürzungsbescheid_BMUKN (öffentlich) 
 



Datum: 12.06.2025

Gesamtfinanzierungsplan
für die Zeit vom 01.10.2024 bis 31.05.2028

Förderkennzeichen: 67KMN105

Vordruck gesamtfv/04.20_1

Thema: KoMoNa: 'Transformation zur Nachhaltigkeit der Stadtlandschaft Zeitz (ZENATRA)'
Name des Zuwendungsempfängers: Stadt Zeitz
Ausführende Stelle: Stadt Zeitz

Ausgaben
0812 Beschäftigte E12-E15 0,00 €
0817 Beschäftigte E1-E11 234.100,00 €
0820 Lohnempfänger(innen) / Sonstige 0,00 €
0822 Beschäftigungsentgelte 0,00 €
0831 Gegenstände bis 800/410/400 € 0,00 €
0834 Mieten und Rechnerkosten 0,00 €
0835 Vergabe von Aufträgen 986.517,94 €
0843 Sonstige allgemeine Verwaltungsausgaben 0,00 €
0846 Dienstreisen 1.800,00 €
0850 Gegenstände & andere Investitionen 

> 800/410/400€ 0,00 €
 
0861 Gesamtausgaben 1.222.417,94 €
 
0862 Eigenmittel 122.241,79 €
 
0863 Mittel Dritter 0,00 €
 
0864 Bundesmittel 1.100.176,15 € 
Kassenmäßige Bereitstellung
Jahr Zuwendung 
bis 2024 0,00 €
2025 266.439,00 €
2026 370.743,48 €
2027 462.993,67 €
2028 0,00 €
2029 0,00 €

 
Sperren
Position gesperrter Betrag
0835 Vergabe von Aufträgen 271.719,34 €
0835 Vergabe von Aufträgen 91.539,23 €
0835 Vergabe von Aufträgen 327.250,00 €

 



TELEFONZENTRALE +49 (0)3018 305-0
FAX-ZENTRALE +49 (0)3018 305-4375

E-MAIL-ZENTRALE poststelle@bmuv.bund.de

BMUV-Vordr. 0253/09.24_1

Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit, 11055 Berlin

Stadt Zeitz
Altmarkt 1
06712 Zeitz

Dr. Michael Schröter
Leiter des Referats T III 3
Nachhaltige Stadtentwicklung und Strukturwandel

TEL +49 (0)3018 305-2230
E-MAIL TIII3@bmukn.bund.de

HOMEPAGE www.bmuv.de

DATUM Berlin, 05.06.2025

Betr.: Zuwendung aus dem Bundeshaushalt, Einzelplan 16, Kapitel 1601,

Titel 88303, Haushaltsjahr 2025, für das Vorhaben:
"KoMoNa: "Transformation zur Nachhaltigkeit der Stadtlandschaft Zeitz
(ZENATRA)""
hier: Kürzungsbescheid, Änderungsbescheid
Förderkennzeichen: 67KMN105

Bezug: Meine Bescheide vom 12.07.2024 und 09.12.2024

Ihre Schreiben vom 18.02.2025 und 09.04.2025

Anlg.: - Gesamtfinanzierungsplan (neuer Stand)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit kürze ich im Einvernehmen mit Ihnen die bewilligte Zuwendung von höchstens

1.165.818,17 €

um 65.642,02 €

auf höchstens 1.100.176,15 €

(in Buchstaben: Eins-eins-null-null-eins-sieben-sechs-Komma-eins-fünf Euro).

Ihrem Umwidmungsantrag in Personalausgaben (Position 0817) wird stattgegeben.



- 2 -

Der Bewilligungszeitraum wird geändert auf die Zeit vom 01.10.2024 bis 31.05.2028.

Ihrem Antrag auf Mittelverschiebung können wir auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung

zum aktuellen Zeitpunkt nicht folgen.

Im Übrigen gilt mein Bescheid vom 09.12.2024.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem

Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Michael Schröter

Dieser Bescheid wurde elektronisch erstellt und trägt daher keine eigenhändige Unterschrift.
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